
 „Ist die Zeit das Kostbarste unter allem, so ist Zeitverschwendung die allgrößte Verschwendung.“ 

Benjamin Franklin (1706-1790), nordamerikanischer Staatsmann 

 

„Große Werke vollbringt man nicht mit Kraft, sondern mit Ausdauer.“ 

Samuel Johnson (1709-1784), englischer Gelehrter, Schriftsteller, Dichter, Kritiker und Lexikograph 
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1 Drittes Entlastungspaket 

Die Bundesregierung hat ein drittes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Dieses soll die Bürger in 

Zeiten der Inflation und hohen Energiepreise unterstützen. Zu den geplanten, aber noch nicht endgültig 

beschlossenen Maßnahmen gehören u. a. folgende Punkte: 

• Rentner sollen zum 1.12.2022 eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 € erhalten, 

die von der Deutschen Rentenversicherung ausgezahlt werden soll. 

• Studenten und Fachschüler sollen eine Einmalzahlung in Höhe von 200 € erhalten. 

• Für die Jahre 2023 und 2024 ist eine Erhöhung des Kindergeldes vorgesehen. Für die ersten zwei 

Kinder pro Familie soll sich der Kindergeldbetrag um 18 € erhöhen. Eine Familie mit zwei Kindern 

hat so 432 € pro Jahr mehr zur Verfügung. 

• Zum 1.1.2023 könnte sich der Kinderzuschlag auf monatlich 250 € erhöhen. Die Regelung soll 

zunächst bis zur Einführung der Kindergrundsicherung gelten und dann wegfallen. Ein genauer 

Zeitpunkt dafür steht noch nicht fest. 

• Die Höchstgrenze für Midijobs soll zum 1.1.2023 auf monatlich 2.000 € steigen. Durch die 

Erhöhung würden die Arbeitnehmer deutlich weniger Beiträge zur Sozialversicherung zahlen und so 

entlastet werden. Im Oktober wurde der Betrag auf 1.600 € angehoben. 

• Für die in 2020 entstandene Homeoffice-Pauschale könnte die bisherige Befristung bis zum 

31.12.2022 aufgehoben werden. Für jeden Tag im Homeoffice konnten Steuerpflichtige 5 € 

angeben, im Jahr maximal 600 €. Insbesondere Steuerpflichtige, die regelmäßig von Zuhause aus 

arbeiten, aber kein separates Arbeitszimmer vorweisen können, profitierten bislang von dieser 

Regelung. 

• Nach dem Erfolg des 9-Euro-Tickets wird nun von Bund und Ländern an einer Nachfolgelösung 

gearbeitet. Ziel ist ein Ticket, welches bundesweit für einen lt. Politik erschwinglichen Preis (49 €!) 

erworben werden kann.  

• Der Umsatzsteuersatz in der Gastronomie soll auch in 2023 zunächst bei 7 % liegen und nicht 

wieder auf 19 % erhöht werden. 

2 Steuerliche Berücksichtigung von Spenden 

Die Vorweihnachtszeit ist jedes Jahr der Zeitraum, in dem am meisten gespendet wird. Neben der „guten 

Tat“ können die Steuerpflichtigen auch noch von einer steuerlichen Vergünstigung profitieren, denn 

geleistete Spenden können die Einkommensteuer mindern. 

Es gibt drei Arten von Spenden zwischen denen unterschieden wird: Das sind zum einen die Spenden zur 

Förderung gemeinnütziger und steuerbegünstigter Zwecke. Dazu gehören keine Vereine, die insbesondere 

der Freizeitgestaltung dienen. Diese Art von Spenden können Steuerpflichtige bis zu einer Höhe von 20 % 

des Gesamtbetrags der Einkünfte oder bei Personen mit Gewinneinkünften bis zu 4 ‰ der Summe der 

gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter geltend machen. Falls der 

Spendenbetrag diesen Höchstbetrag übersteigt, wird der Differenzbetrag in das Folgejahr vorgetragen. Die 

steuerliche Berücksichtigung verhält sich so auch bei Spenden in den Vermögensstock einer Stiftung. 

Diese sind einkommensunabhängig bis zu einem Betrag von 1 Mio. Euro (oder 2 Mio. Euro bei 

Zusammenveranlagung) innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren berücksichtigungsfähig. 
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Die steuerliche Berücksichtigung von Spenden und Mitgliedsbeiträgen an politische Parteien unterscheidet 

sich von den anderen beiden Arten von Spenden. Wenn Steuerpflichtige eine solche Spende leisten, wird 

davon eine Ermäßigung der Einkommensteuer von 50 % gewährt, höchstens jedoch 825 €. Dies hängt von 

der Höhe der geleisteten Spende ab. Übersteigt der Spendenbetrag 1.650 €, kann der Differenzbetrag als 

Sonderausgabe geltend gemacht werden. Für Ehegatten gelten die doppelten Beträge. 

Damit das Finanzamt den Spendenbetrag anerkennt, ist ein vereinfachter Spendennachweis notwendig. 

Bis zu einem Betrag von 300 € pro Spende ist dieser nicht notwendig, da es sich bis zu dem Betrag um 

eine Kleinbetragsspende handelt. Für das Finanzamt reicht dann auch der Kontoauszug, soweit auf diesem 

alle erforderlichen Informationen wie Empfänger, Betrag, Tag der Buchung, Spendenbezeichnung und 

natürlich Name und Kontonummer des Spendenden vorhanden sind. 

3 Grunderwerbsteuer bei Grundstück mit Weihnachtsbäumen 

Beim Erwerb eines Grundstücks fällt grundsätzlich Grunderwerbsteuer an. Die Bemessungsgrundlage ist in 

den meisten Fällen der Anschaffungspreis laut Kaufvertrag, der sich auf das erworbene Grundstück und 

seine wesentlichen Bestandteile bezieht. Sog. Scheinbestandteile sind dabei aber von der 

Grunderwerbsteuer ausgenommen. Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks gehören alle 

Gegenstände, die auf Dauer ausgelegt, fest mit dem Boden verbunden sind. Scheinbestandteile dagegen 

bestehen nur für einen vorübergehenden Zweck, selbst wenn eine feste Verbindung mit dem Boden 

vorliegt. 

Anhand dieser Grundsätze entschied der Bundesfinanzhof (BFH) einen Fall. Ein Steuerpflichtiger hatte dabei 

ein Grundstück erworben, welches zum Teil mit einer Weihnachtsbaumkultur bepflanzt war. Das Finanzamt 

setzte, unabhängig der Bepflanzung, Grunderwerbsteuer für das gesamte Grundstück fest. Zu Unrecht wie 

der BFH entschied.  

Bei der Weihnachtsbaumkultur liegt ein Scheinbestandteil vor, da die Bäume von Anfang an dafür gepflanzt 

wurden, nach einer bestimmten Zeit wieder gefällt, veräußert und damit vom Grundstück entfernt zu 

werden. Gleiches gilt für Baumschulen. Das freut bestimmt auch den Weihnachtsmann. 

4 Ausgaben und Einnahmen steuerwirksam zeitlich verlagern 

Im Steuerrecht gilt in vielen Bereichen das sog. Zu- und Abflussprinzip. Insbesondere bei Arbeitnehmern 

kann es vorteilhaft sein, variable Gehaltsbestandteile oder berufsbezogene Ausgaben vorzuziehen oder in 

das nächste Jahr zu verlagern. Liegen z. B. die Werbungskosten unter dem Pauschbetrag von 1.200 € (bis 

1.1.2022: 1.000 €) können noch ausstehende Aufwendungen (z. B. für Arbeitsmittel) in das neue Jahr 

verschoben werden. 

Die Möglichkeit der Verlagerung besteht auch bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Hier 

können z. B. die Zahlung von Reparaturen noch im laufenden Jahr oder im neuen Jahr vorgenommen 

werden, um steuerwirksame Aufwendungen in das gewünschte Jahr zu verlagern. 

Bei kostenintensiveren Maßnahmen an bestimmten Gebäuden kann es im Hinblick auf die 

Steuerprogression günstiger sein, an sich sofort abziehbare Erhaltungsaufwendungen auf Antrag in der 

jeweiligen Steuererklärung gleichmäßig auf 2 bis 5 Jahre zu verteilen. Voraussetzung: Es handelt sich um 

Aufwendungen für ein vermietetes Gebäude im Privatvermögen, das überwiegend Wohnzwecken dient. 

Erhaltungsaufwendungen dienen der zeitgemäßen Substanzerhaltung des Gebäudes. 
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Hinweis: Bei wiederkehrenden Aufwendungen, die innerhalb von 10 Tagen vor oder nach dem 31.12. 

bezahlt werden und noch das jeweils andere Kalenderjahr betreffen, liegt ein Sonderfall vor. Hier sollte ggf. 

steuerlicher Rat eingeholt werden. 

5 Betriebliche Schuldzinsen bei Überentnahme 

Es ist noch nicht lange her, als das Bundesverfassungsgericht entschied, dass der bisher angewandte 

Zinssatz von 0,5 % pro Monat für Erstattungs- und Nachzahlungszinsen nicht mehr verfassungsgemäß ist. 

Daraufhin wurde dieser Zinssatz auf 0,15 % pro Monat gesenkt. 

Während die Problematik bei Zinsen für Erstattungen und Nachzahlungen dadurch geklärt wurde, gilt für 

die Berechnung der nicht abziehbaren Schuldzinsen der Überentnahmen immer noch der Zinssatz von 6 %. 

Das wirft nun die Frage auf, ob ein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz und das Übermaßverbot 

vorliegt. 

Inzwischen ist das Bundesministerium der Finanzen dem Verfahren beigetreten. Entgegen der Meinung der 

betroffenen Steuerpflichtigen vertritt es die Auffassung, dass 6 % für die Ablehnung des 

Schuldzinsenabzugs beim Vorliegen von Überentnahmen durchaus zulässig sind, da sich die Berechnung 

der Überentnahmen - allein aus rechtlichen Gründen - nicht mit der Zinsberechnung für Erstattungen und 

Nachzahlungen vergleichen lässt und deshalb gerechtfertigt ist. 

Der Bundesfinanzhof hat den Fall zur Entscheidung wieder zurück an das Finanzgericht verwiesen. Dieses 

hat nun zu prüfen, ob die Schuldzinsen betrieblich veranlasst sind. Anschließend wäre zu überprüfen, ob 

und inwieweit der Betriebsausgabenabzug im Hinblick auf Überentnahmen eingeschränkt ist. 

6 Lohnsteuer-Ermäßigung und der Eintrag von Freibeträgen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die hohe Kosten haben, weil sie z. B. weite Wege zur Arbeit fahren, 

aus beruflichen Gründen eine Zweitwohnung unterhalten, Kinderbetreuungskosten oder 

Unterhaltszahlungen haben, können sich beim Finanzamt einen Steuerfreibetrag eintragen lassen.  

Mit einem Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung können auch die Kosten für eine Haushaltshilfe oder für 

energetische Sanierungsmaßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden vorab als 

Freibetrag berücksichtigt und so die monatlichen steuerlichen Belastungen beim Lohnsteuerabzug reduziert 

werden. Der Steuerfreibetrag kann für einen Zeitraum von zwei Jahren beantragt werden. Bei den vorab 

genannten Aufwendungen handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung. 

7 Kein Vorsteuerabzug für Stromspeicher einer PV-Anlage 

Inzwischen befinden sich auf vielen Dächern PV-Anlagen zur Stromerzeugung. Einige der Eigentümer haben 

sich zu der Anlage noch einen Stromspeicher einbauen lassen. Obwohl dieser fest mit der PV-Anlage 

verbunden ist, führt die Anschaffung aber nicht automatisch zu einem Vorsteuerabzug. Es ist in den 

Einzelfällen zu prüfen, ob es sich bei dem angeschafften Stromspeicher um Unternehmens- oder 

Privatvermögen handelt. So entschied das Finanzgericht (FG).  

Zu der Entscheidung kam es, als ein Ehepaar als GbR eine PV-Anlage erwarb und einige Jahre später noch 

einen Stromspeicher dafür einbauen ließ. Dieser speicherte den erzeugten Strom für die spätere, 

ausschließlich private Versorgung. Die GbR beantragte beim Finanzamt den Vorsteuerabzug, der jedoch 

verwehrt wurde. Bei der nachträglichen Anschaffung sei von einem privaten Stromspeicher auszugehen, 
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der nicht unternehmerisch genutzt werden würde. Daran würde auch die unternehmerisch genutzte PV-

Anlage nichts ändern, da beide Geräte unabhängig voneinander auf ihre jeweilige Nutzung geprüft werden. 

Das FG übernahm diese Auffassung. Dadurch, dass der Speicher nur Strom für den privaten Gebrauch 

einspeichert, liegt hier keine unternehmerische Nutzung vor. Weder wird ein Nutzungsentgelt an die GbR 

gezahlt, noch dient der Speicher der Erzielung von Einnahmen. Das FG merkte noch an, dass es für den 

Vorsteuerabzug eines Stromspeichers unerheblich ist, ob dieser gleichzeitig mit der PV-Anlage angeschafft 

wird oder erst nachträglich. Dabei ist allerdings zu beachten, dass zur Zeit noch Verwaltungsanweisungen 

vorliegen, die - entgegen dieser Entscheidung - vorsehen, den betroffenen Steuerpflichtigen die Vorsteuer 

bei einer gleichzeitigen Anschaffung von PV-Anlage und Stromspeicher zu gewähren. 

8 Knock-out-Zertifikate sind keine Termingeschäfte 

Nach den Vorgaben des Einkommensteuergesetzes unterliegen Verluste aus Termingeschäften in der 

Regel einem Ausgleichs- und Abzugsverbot. Der Gesetzgeber hat für diese eher riskanten Geschäfte 

gerechtfertigte Beschränkungen festgelegt, denn die Verluste können nur eingeschränkt mit 

entsprechenden Gewinnen verrechnet werden.  

Durch den Bundesfinanzhof (BFH) wurde kürzlich entschieden, dass der Verlust aus dem fallenden Kurs von 

Knock-out-Produkten in Form von Zertifikaten (hier: „Unlimited Turbo Bull-Zertifikaten“) steuerlich voll 

abziehbar ist und nicht unter das Ausgleichs- und Abzugsverbot für Termingeschäfte fällt.  

Der BFH erläutert, dass die gesetzlichen Beschränkungen nicht in jedem Fall anzuwenden sind, sondern 

nur, wenn sog. Termingeschäfte vorliegen. Bei Knock-out-Produkten in Form von Zertifikaten liegen 

gewöhnliche Schuldverschreibungen vor. Ein Termingeschäft ist von Kassageschäften abzugrenzen, bei 

denen der Leistungsaustausch sofort oder innerhalb kürzester Zeit erfolgen muss. 

9 Bundesrat stimmt Covid-19-Schutzgesetz zu 

Am 16.9.2022 hat der Bundesrat dem Gesetz zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung vor Covid-19 

zugestimmt. Es enthält zahlreiche Neuregelungen im Infektionsschutzgesetz und anderen Gesetzen, die 

insbesondere den Corona-Schutz vulnerabler Gruppen im Herbst und Winter verbessern sollen.  

• Die Länder erhalten eine Ermächtigungsgrundlage, um auch in der Pflege Regelungen zur Hygiene 

und zum Infektionsschutz zu treffen. 

• Verpflichtende Erfassung aller PCR-Testungen, auch der negativen. 

• Bundesweit gilt FFP2-Maskenpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Dort ist außerdem 

ein Corona-Test verpflichtend. Ebenfalls bundesweite FFP2-Maskenpflicht in ambulanten 

medizinischen Einrichtungen wie Arztpraxen, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen oder bei 

Rettungsdiensten. Im Fernverkehr von Bus und Bahn muss ebenfalls eine FFP2-Maske getragen 

werden; in Flugzeugen nicht. 

• Das Gesetz verlängert den Schutzschirm für pflegende Angehörige und die zusätzlichen Kinder-

krankentage, die auch im Jahr 2023 in Anspruch genommen werden können. Kinder müssen bei 

einem Infektionsverdacht nicht zum Arzt, sondern brauchen nur einen negativen Selbsttest, um 

wieder am Unterricht oder in der Kita teilnehmen zu können. Die Länder können vom 1.10.2022 bis 

7.4.2023, je nach Infektionslage, weitere Schutzvorkehrungen eigenständig anordnen. 

Die im COVID-19-Schutzgesetz enthaltenen Rechtsgrundlagen für Schutzmaßnahmen gelten vom 

1.10.2022 bis 7.4.2023. 
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10 Corona-Arbeitsschutzverordnung 

Die künftige SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung gilt vom 1.10.2022 bis einschließlich 7.4.2023. Nach 

der Verordnung sind Arbeitgeber verpflichtet auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung des 

Arbeitsschutzgesetzes in einem betrieblichen Hygienekonzept die erforderlichen Schutzmaßnahmen zum 

betrieblichen Infektionsschutz festzulegen und umzusetzen. Dabei sind insbesondere die folgenden 

Maßnahmen zu prüfen: 

• Umsetzung der AHA+L-Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften) an den Arbeitsplätzen 

• Verminderung der betriebsbedingten Personenkontakte, z. B. durch Reduzierung der gleichzeitigen 

Nutzung von Räumen 

• Angebot von Homeoffice, sofern keine betriebsbedingten Gründe entgegenstehen 

• Maskenpflicht überall dort, wo technische und organisatorische Maßnahmen zum Infektionsschutz 

allein nicht ausreichen 

• Testangebote an Beschäftigte, die nicht ausschließlich von zu Hause arbeiten 

Arbeitgeber müssen weiterhin über die Risiken einer COVID-19-Erkrankung aufklären und über die 

Möglichkeiten einer Impfung informieren und diese auch während der Arbeitszeit ermöglichen. 

11 Mindestlohn bei häuslicher Betreuung (24-Stunden-Pflege) 

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (LAG) hatte in einem Fall zu entscheiden, in dem eine 

bulgarische Staatsangehörige auf Vermittlung einer deutschen Agentur, die mit dem Angebot „24 Stunden 

Pflege zu Hause“ wirbt, von ihrem Arbeitgeber nach Deutschland entsandt wurde, um eine über 90 Jahre 

alte Dame zu betreuen. 

In dem Arbeitsvertrag war eine Arbeitszeit von 30 Std./Woche vereinbart. Im Betreuungsvertrag mit der 

älteren Dame war eine umfassende Betreuung mit Körperpflege, Hilfe beim Essen, Führung des Haushalts 

und Gesellschaftleisten und ein Betreuungsentgelt für 30 Std./Woche vereinbart. Die Pflegerin war 

gehalten, in der Wohnung der Seniorin zu wohnen und zu übernachten. 

Sie forderte nun die Vergütung von 24 Stunden täglich für mehrere Monate und führte zur Begründung aus, 

dass sie in dieser Zeit von 6 Uhr bis ca. 22.00/23.00 Uhr im Einsatz war und sich auch nachts hätte 

bereithalten müssen, falls sie benötigt würde. Daher hätte sie für die gesamte Zeit einen Anspruch auf den 

Mindestlohn. Der Arbeitgeber berief sich jedoch auf die arbeitsvertraglich vereinbarte Arbeitszeit. 

Das LAG sprach der Pflegerin den geforderten Mindestlohn im Wesentlichen zu. Die Betreuung musste 24 

Stunden am Tag sichergestellt werden. Neben den vergüteten Arbeitszeiten hatte sie auch in erheblichem 

Umfang vergütungspflichtige Bereitschaftszeiten zur Sicherstellung der Betreuung erbracht. Auf einen 

kleinen Teil der geforderten Zahlungen hatte die Pflegerin keinen Anspruch. Dies waren Zeiten, die die 

ältere Dame mit Familienangehörigen in ihrer Wohnung oder im Restaurant verbracht hatte. 

12 Sozialversicherungspflicht eines Gesellschafter-Geschäftsführers 

Bei der Beurteilung, ob bei einem GmbH-Geschäftsführer Sozialversicherungspflicht vorliegt, wird nicht 

allein auf die Bestimmungen im Geschäftsführervertrag abgestellt. Ist ein GmbH-Geschäftsführer zugleich 

als Gesellschafter am Kapital der Gesellschaft beteiligt, sind der Umfang der Kapitalbeteiligung und das 

Ausmaß des sich daraus für ihn ergebenden Einflusses auf die Gesellschaft ein wesentliches Merkmal bei 

der Abgrenzung von abhängiger Beschäftigung und selbstständiger Tätigkeit. 
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Ein Gesellschafter. Geschäftsführer ist nicht per se kraft seiner Kapitalbeteiligung selbstständig tätig, 

sondern muss über seine Gesellschafterstellung hinaus die Rechtsmacht besitzen, durch Einflussnahme auf 

die Gesellschafterversammlung die Geschicke der Gesellschaft bestimmen zu können. Eine solche 

Rechtsmacht ist bei einem Gesellschafter gegeben, der mehr als 50 v.H. der Anteile am Stammkapital hält. 

Ein Geschäftsführer, der nicht über diese Kapitalbeteiligung verfügt und damit als Mehrheitsgesellschafter 

ausscheidet, ist dagegen grundsätzlich abhängig beschäftigt. 

Hält ein Gesellschafter nicht mehr als 50 % der Gesellschaftsanteile, kann er nach der Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofs einem beherrschenden Gesellschafter gleichgestellt werden, wenn er mit anderen 

gleichgerichtete materielle, d.h. finanzielle Interessen verfolgenden Gesellschaftern zusammenwirkt, um 

eine ihren Gesellschafterinteressen entsprechende Willensbildung der Kapitalgesellschaft herbeizuführen. 

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat dazu entschieden, dass darauf jedoch im 

Sozialversicherungsrecht gerade nicht abgestellt werden kann. Selbst schuldrechtliche 

Stimmbindungsverträge sind für die Beurteilung der Versicherungspflicht eines Gesellschafter-

Geschäftsführers unbeachtlich. 

13 Arbeitsplatzbewerber bei Betriebsbesichtigung gesetzlich unfallversichert 

Eine Arbeitsplatzbewerberin steht bei der Besichtigung des Unternehmens im Rahmen eines eintägigen 

unentgeltlichen „Kennenlern-Praktikums“ unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das 

eigene – unversicherte – Interesse der Bewerberin am Kennenlernen des potenziellen zukünftigen 

Arbeitgebers steht dem Unfallversicherungsschutz kraft Satzung hier nicht entgegen. 

Bitte beachten! Nicht bei jeder Berufsgenossenschaft sind Teilnehmer einer Unternehmensbesichtigung 

unfallversichert. 

14 Miete für Rauchmelder sind keine umlagefähigen Betriebskosten 

Betriebskosten sind die Kosten, die dem Eigentümer durch das Eigentum am Grundstück oder durch den 

bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit, der Nebengebäude, Anlagen, 

Einrichtungen und des Grundstücks laufend entstehen. Neben den in der Verordnung über die Aufstellung 

von Betriebskosten (BetrKV) ausdrücklich ausgenommenen Instandsetzungs-, Instandhaltungs- und 

Verwaltungskosten gehören auch etwaige Kapital- und Finanzierungskosten für die Anschaffung von 

Betriebsmitteln grundsätzlich nicht zu den umlagefähigen Betriebskosten. Aufwendungen, die nicht unter 

dem in der BetrKV enthaltenen Betriebskostenkatalog fallen, können als „sonstige Betriebskosten“ jedoch 

umlagefähig sein. So müssen sonstige Betriebskosten nach Art, Umfang, Sinn und Zweck mit den in der 

BetrKV im Einzelnen aufgeführten Betriebskosten vergleichbar sein. 

Gemessen daran handelt es sich bei den Kosten für die Miete von Rauchwarnmeldern nicht um sonstige 

Betriebskosten im Sinne der BetrKV, sondern – da sie den Kosten für den Erwerb von Rauchwarnmeldern 

gleichzusetzen sind – um betriebskostenrechtlich nicht umlagefähige Aufwendungen. Zu dieser 

Entscheidung kamen die Richter des Bundesgerichtshofs in ihrem Urteil v. 11.5.2022. 

15 Geplante Änderungen durch das Jahressteuergesetz 

Für 2023 sind durch das Jahressteuergesetz 2022 erhebliche Änderungen geplant. Bei Redaktionsschluss 

lag die endgültige Fassung allerdings noch nicht vor. Inwiefern und wann Bundestag und Bundesrat noch 

zustimmen ist noch nicht abzusehen, es ist aber davon auszugehen, dass ab 2023 mit vielen Änderungen 

zu rechnen ist. Nachfolgend werden die wichtigsten Änderungsentwürfe stichpunktartig aufgezeichnet, 
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bzgl. der Änderungen im Bewertungsrecht und bei der Berücksichtigung von Altersvorsorgeaufwendungen 

wird auf die Oktoberausgabe verwiesen: 

Gebäude-AfA § 7 Abs. 4 EStG: Steuerpflichtige hatten bisher die Möglichkeit, ihr Gebäude mit einer 

kürzeren als der gesetzlich vorgegebenen Nutzungsdauer abzuschreiben, wenn ein begründeter 

Ausnahmefall vorlag und entsprechende Nachweise vorgelegt werden konnten. Von dieser 

Ausnahmeregelung soll ab 2023 kein Gebrauch mehr gemacht werden. Soweit die Absetzung für 

Abnutzung (AfA) für Gebäude im Rahmen der Einkünfteermittlung für das Kalenderjahr 2022 oder das vor 

dem 1. Januar 2023 endende Wirtschaftsjahr zulässigerweise mit einer geringeren Nutzungsdauer 

vorgenommen wurde, kann die Absetzung für Abnutzung auch weiterhin nach der zu diesem Stichtag 

anerkannten kürzeren Nutzungsdauer bemessen werden. Der reguläre lineare AfA-Satz soll für Gebäude, 

die Wohnzwecken dienen, von 2 % auf 3 % angehoben werden. Damit verkürzt sich zwar die 

Abschreibungsdauer auf 33 Jahre, die tatsächliche Nutzungsdauer wird aber weiterhin 50 Jahre betragen. 

Davon wären Wohngebäude betroffen, die nach dem 30.6.2023 fertiggestellt werden. 

Häusliches Arbeitszimmer: Beim Vorliegen eines häuslichen Arbeitszimmers und ohne einen anderen 

Arbeitsplatz konnten Steuerpflichtige bislang Aufwendungen bis zu 1.250 € abziehen. Das Finanzamt hat 

bei der Veranlagung grundsätzlich zu überprüfen, ob die Voraussetzungen in jedem Einzelfall vorliegen. Um 

diesen Aufwand zu vermindern, soll der Höchstbetrag von 1.250 € ab 2023 zu einem Pauschbetrag in 

dieser Höhe umgewandelt werden, der den Steuerpflichtigen zu gewähren ist, sobald ihnen kein anderer 

Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Dadurch entfiele die oft aufwendige Ermittlung der jährlichen 

Aufwendungen. Bildet das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der Tätigkeit, kann weiterhin der volle Abzug der 

Aufwendungen als Betriebsausgabe oder Werbungskosten beantragt werden. Es ist jedoch Voraussetzung, 

dass dem Steuerpflichtigen dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Wird das häusliche 

Arbeitszimmer beispielsweise nur an manchen Wochentagen genutzt, weil an den übrigen Tagen ein 

anderer Arbeitsplatz vorhanden ist, so kann höchstens der Pauschbetrag von 1.250 € geltend gemacht 

werden. 

Homeoffice-Pauschale: Aufgrund von Corona wurde die sog. Homeoffice-Pauschale eingeführt. Seit dem 

Jahr 2020 konnten Steuerpflichtige in ihrer Einkommensteuererklärung bis zu 120 Tage pro Jahr im 

Homeoffice geltend machen. Für jeden Tag wurden 5 € steuermindernd berücksichtigt, im Jahr also 

maximal 600 €. Nun wird die Regelung erweitert und es sollen ab 2023 bis zu 200 Tage pro Jahr im 

Homeoffice steuermindernd angegeben werden können, was zu einem Höchstbetrag von 1.000 € im Jahr 

führt. Der Betrag bleibt auch bei mehreren Arbeitsverhältnissen gleich. Ein separates Arbeitszimmer ist 

dafür nicht erforderlich. 

Anpassung des Sparer-Pauschbetrags: Wer Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt, ist bis zu einem Betrag 

von 801 € pro Jahr vom Einbehalt von Kapitalertragsteuer befreit. Bei zusammenveranlagten Ehegatten gilt 

der doppelte Betrag von 1.602 €. Der bisherige Betrag soll zum 1.1.2023 auf 1.000 € bei Einzelveranlagung 

bzw. auf 2.000 € bei Zusammenveranlagung angehoben werden. 

Anpassung des Ausbildungsfreibetrags: Steuerpflichtige können für ein Kind, welches sich in einer 

Berufsausbildung befindet und dabei auswärtig untergebracht ist, einen steuermindernden 

Ausbildungsfreibetrag erhalten. Dieser könnte sich zum 1.1.2023 von bisher 924 € auf 1.200 € erhöhen. 

Voraussetzung für die Gewährung des Freibetrags ist außerdem, dass für das Kind noch ein 

Kindergeldanspruch besteht. 

Erhöhung der Arbeitslohngrenze: In Fällen, in denen die Pauschalbesteuerung angewendet wird, soll sich 

die Arbeitslohngrenze ab 2023 von 120 € auf 150 € je Arbeitstag erhöhen. Diese Änderung erfolgt als 

entsprechende Anpassung an die bereits durchgeführte Erhöhung des Mindestlohns zum 1.10.2022. 
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Förderung von PV-Anlagen: Der Ausbau von PV-Anlagen soll in den nächsten Jahren weiter gefördert 

werden. Die Regierung hat sich dafür mehrere Maßnahmen überlegt. Zum einen soll eine 

Ertragssteuerbefreiung eingeführt werden, die für PV-Anlagen gilt, wenn diese eine Leistung von max. 30 

kW (Bruttonennleistung laut Marktstammdatenregister) bei Einfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien 

bzw. 15 kW je Wohn- und Gewerbeeinheit bei übrigen, überwiegend zu Wohnzwecken genutzten 

Gebäuden haben. Die Steuerbefreiung soll unabhängig von der späteren Verwendung des erzeugten 

Stroms gelten. Zum anderen soll ein sog. Nullsteuersatz für die Umsatzsteuer eingeführt werden, soweit 

es sich um eine Leistung an den Betreiber einer Anlage handelt und die Anlage auf oder in der Nähe von 

(Privat-)Wohnungen und öffentlichen und anderen Gebäuden, die dem Gemeinwohl dienend genutzt 

werden, installiert wird. Der Betreiber wird bei der Anschaffung nicht mehr mit Umsatzsteuer belastet und 

muss nicht mehr auf die Kleinunternehmerregelung verzichten, um die Vorsteuer zurückzuerhalten. 

Dadurch wird Bürokratieaufwand vermieden. Außerdem sollen Lohnsteuerhilfevereine eine erweiterte 

Beratungsbefugnis bekommen und dürften damit auch Steuerpflichtige beraten, die eine PV-Anlage mit 

einer Leistung mit bis zu 30 kW installiert haben. 

16 Verlängerung der Frist der Grundsteuererklärungen 

Die Berechnung der Grundsteuer errechnet sich seit Jahren anhand veralteter Werte. Deswegen sollen ab 

2025 neue Berechnungsgrundlagen gelten. Für diese werden aber die aktuellen Grundstückswerte 

benötigt, sodass alle Grundstückseigentümer in Deutschland eine Grundsteuererklärung einreichen 

müssen. Die ursprünglich angesetzte Frist dazu lief vom 1.7. bis zum 31.10.2022. Da es nicht gelingen 

wird, dass alle Erklärungen innerhalb der Frist eingehen, haben sich Bund und Länder kurz vor Ablauf der 

Frist geeinigt, dass die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärungen bundesweit einmalig bis zum 

31.1.2023 verlängert wird. 

17 Inflationsausgleichsgesetz 

Das Inflationsausgleichsgesetz soll die kalte Progression abbauen und damit bewirken, dass die Bürger 

mehr Geld zur Verfügung haben. Zudem wären so deutlich mehr Bürger von der Abgabe einer 

Steuererklärung befreit. Als Gesetzesvorhaben wurde der Entwurf im September vom Bundeskabinett 

verabschiedet. Der Gesetzesentwurf sieht folgende Änderungen vor: 

• Der Grundfreibetrag soll zum 1.1.2023 auf 10.632 € angehoben werden, zum 1.1.2024 auf 10.932 

€. 

• Die sog. Tarifeckwerte sollen verschoben werden. Damit würde der Spitzensteuersatz in 2023 erst 

bei 61.972 € greifen, in 2024 erst bei 63.515 €. 

• Zur Unterstützung von Familien soll der steuerliche Kinderfreibetrag angehoben werden. Dieser soll 

von 2022 bis 2024 jährlich steigen.  

• Das Kindergeld soll zum 1.1.2023 auf 237 € monatlich für das erste, zweite und dritte Kind 

angehoben werden. Dies gilt unabhängig davon, ob die Familie Einkommensteuer zahlt oder nicht. 

• Wer Unterhaltszahlungen leistet, konnte diese bislang bis zu einem Höchstbetrag von 9.984 € 

steuerlich berücksichtigen lassen. Der Höchstbetrag soll rückwirkend schon für 2022 mit Hilfe 

eines dynamischen Verweises in Anlehnung an den Grundfreibetrag auf 10.347 € angehoben 

werden. 
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18 Inflationsausgleichsprämie 

Die sog. Inflationsausgleichsprämie ist Teil des dritten Entlastungspakets. Durch die Einführung haben 

Arbeitgeber seit dem 26.10.2022 die Möglichkeit, ihren Arbeitnehmern zusätzlich zum ohnehin 

geschuldeten Arbeitslohn weitere Zahlungen bis zu einer Gesamthöhe von 3.000 € zukommen zu lassen. 

Dieser Betrag ist steuer- und sozialversicherungsfrei. Der Begünstigungszeitraum läuft noch bis zum 

31.12.2024. Dabei wird es den Arbeitgebern überlassen werden, zu entscheiden, ob und in welcher Höhe 

sie die Prämie zahlen, eine Zahlungsverpflichtung gibt es nicht. 

19 Familienheimfahrten bei Zuzahlung an den Arbeitgeber keine 

Werbungskosten 

Zu den ansatzfähigen Werbungskosten gehören auch Aufwendungen, die dem Steuerpflichtigen wegen 

einer doppelten Haushaltsführung entstehen, vorausgesetzt, diese sind beruflich veranlasst. Der 

Steuerpflichtige kann dabei für jede Woche eine sog. Familienheimfahrt geltend machen für die Wege 

zwischen erster Tätigkeitsstätte und Ort des eigenen Hausstandes.  

Diese Regelung findet aber keine Anwendung, wenn der Steuerpflichtige dafür einen ihm im Rahmen einer 

Einkunftsart überlassenen Pkw nutzt. In diesen Fällen wird grundsätzlich auf den Ansatz eines geldwerten 

Vorteils in Form eines Zuschlags für eine wöchentliche Heimfahrt verzichtet. Durch den zusätzlichen Ansatz 

von Werbungskosten für diese Fahrten würden die Steuerpflichtigen doppelt begünstigt werden, sodass 

ein Werbungskostenabzug nicht genehmigt wird. 

Der BFH entschied nun, dass ein Werbungskostenabzug auch dann nicht möglich ist, wenn der 

Arbeitnehmer den überlassenen Pkw auch für private Zwecke nutzen darf und hierfür ein Nutzungsentgelt 

leisten oder individuelle Kosten in Zusammenhang mit dem Pkw tragen muss. Die von dem Arbeitnehmer 

getragenen Aufwendungen mindern dagegen jedoch den Vorteil aus der Überlassung des Dienstwagens. 

20 Gewerbliche Einkünfte bei Sportlertätigkeit 

Ein Gewerbebetrieb liegt vor, wenn keine Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit oder aus Land- und 

Forstwirtschaft vorliegen und die private Vermögenssphäre überschritten wird. Es handelt sich zudem um 

eine selbstständig ausgeübte Tätigkeit, die mit Gewinnerzielungsabsicht unternommen wird und eine 

Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt. Bei der Abgrenzung zu anderen 

Einkunftsarten kommt es auf das Gesamtbild der Verhältnisse an und ob mehrere Tätigkeiten nach der 

Verkehrsauffassung als einheitliche Tätigkeit anzusehen sind.  

Basierend auf diesen Grundsätzen hat der Bundesfinanzhof (BFH) eine Entscheidung über die Zugehörigkeit 

zu gewerblichen Einkünften bei Sportlertätigkeiten veröffentlicht. Ein Steuerpflichtiger erzielte aus seiner 

Sportlertätigkeit Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Zusätzlich gab er in den Steuererklärungen noch sonstige 

Einkünfte aus Zahlungen der Deutschen Sporthilfestiftung, Kaderförderung und anderen Prämien an, denen 

er Werbungskosten gegenüberstellte. Das Finanzamt qualifizierte diese Einnahmen zu gewerblichen 

Einkünften um. 

Dies erfolgte zu Recht, wie der BFH entschied. Die Zahlungen der Deutschen Sporthilfestiftung stellen 

Einkünfte aus dem bereits vorliegenden Gewerbebetrieb als Sportler dar. Durch die Tätigkeit als 

Profisportler liegt ein untrennbarer Zusammenhang zwischen den Einnahmen vor, sodass von einem 

einheitlichen Betrieb ausgegangen werden muss. Die Zahlungen der Sportförderung stellen dabei 

Betriebseinnahmen dar, ein pauschalierter Ansatz von Betriebsausgaben für sportbedingte Aufwendungen 

in gleicher Höhe darf dabei nicht geltend gemacht werden. 
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21 eAU ab 2023 für Arbeitgeber verpflichtend 

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber eine Arbeitsunfähigkeit (AU) und deren voraussichtliche 

Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die AU länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine 

ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der AU sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem 

darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen 

Bescheinigung früher zu verlangen. Daher informieren die in der gesetzlichen Krankenversicherung 

versicherten Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber unverzüglich über ihre AU und gehen u. U. zum Arzt. 

Arbeitgeber sind ab dem 1.1.2023 verpflichtet die AU-Daten bei den Krankenkassen abzurufen. Eine 

Vorlage der AU-Bescheinigung durch den Arbeitnehmer muss ab 2023 also nicht mehr erfolgen. Er hat 

aber weiterhin die Pflicht seinem Arbeitgeber die AU zu melden und ggf. ärztlich feststellen zu lassen. 

Die Erst- und Folgebescheinigungen einer AU können nur für den jeweiligen Arbeitnehmer individuell 

angefordert werden. Ein regelmäßiger oder pauschaler Abruf von eAU-Daten durch Arbeitgeber ist 

unzulässig.  

Eine ärztliche Papierbescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit als gesetzlich vorgesehenes Beweismittel 

bleibt – vorerst – erhalten. 

22 Keine automatische Verjährung von Urlaubstagen nach drei Jahren 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) Fälle zur Vorabentscheidung 

vorgelegt, bei denen es u. a. um die Verjährung von Urlaubstagen ging. Die EuGH-Richter stärkten mit ihren 

Urteilen die Rechte von Arbeitnehmern, da Urlaubsansprüche erst dann verjähren bzw. verfallen können, 

nachdem der Arbeitgeber seine Beschäftigten tatsächlich in die Lage versetzt hat, den Urlaub rechtzeitig 

zu nehmen. 

In einem Fall stand die deutsche Regelung auf dem Prüfstand, nach der Urlaubsansprüche automatisch 

nach drei Jahren verjähren und die Verjährungsfrist am Schluss des Jahres beginnt, in dem der Anspruch 

entstanden ist. Der EuGH kam zu der Entscheidung, dass die Verjährungsfrist zwar konform mit dem 

Unionsrecht geht, aber nicht zu laufen beginnen darf, bevor der Arbeitgeber auf die bestehenden 

Ansprüche auf Resturlaub und den drohenden Verfall des Urlaubs hingewiesen hat. 

In einem anderen Fall war eine Arbeitnehmerin seit ihrer Erkrankung im Verlauf des Jahres 2017 

durchgehend arbeitsunfähig. Von ihrem Urlaub für das Jahr 2017 nahm sie einen Teil nicht in Anspruch. 

Der Arbeitgeber hatte sie weder zur Urlaubsnahme aufgefordert, noch darauf hingewiesen, dass nicht 

beantragter Urlaub mit Ablauf des Kalenderjahres oder Übertragungszeitraums verfallen kann. Die 

Arbeitnehmerin vertrat die Auffassung, dass ihr der Urlaub weiterhin zusteht, da es unterlassen wurde, sie 

rechtzeitig auf den drohenden Verfall hinzuweisen. Der Arbeitgeber meinte dagegen, dass der 

Urlaubsanspruch aus dem Jahr 2017 spätestens mit Ablauf des 31.3.2019 erloschen war. 

Nach dem Bundesurlaubsgeldgesetz muss der Urlaub im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen 

werden. Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende 

betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Fall der 

Übertragung muss der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahrs gewährt und 

genommen werden. Damit verfällt ein Urlaubsanspruch bei Krankheit grundsätzlich 15 Monate nach dem 

Ende des Urlaubsjahrs. 

Die Richter des EuGH teilten diese Auffassung, räumten allerdings ein, dass dies nur gelten kann, wenn der 

Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber vorher über den Urlaubsanspruch informiert wurde, damit dieser 

noch rechtzeitig die Möglichkeit hat, den Urlaub auch zu nehmen. 
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23 Urlaubstage während Quarantäne 

Bisher war nicht klar, ob es auf den Jahresurlaub angerechnet wird, wenn Mitarbeiter im Urlaub in 

Quarantäne müssen. Nun hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung 

und insbesondere vulnerabler Personengruppen vor COVID-19 und der damit verbundenen Änderungen des 

Infektionsschutzgesetzes für Klärung gesorgt. Muss ein Beschäftigter während seines Urlaubs in 

Quarantäne, so werden diese Tage der Quarantäne nicht auf den Jahresurlaub angerechnet. 

Arbeitgeber müssen also Urlaubstage wieder gutschreiben, wenn Arbeitnehmer in ihrem Urlaub in 

Quarantäne mussten. Die Vorschrift gilt nicht rückwirkend, sodass diese Regelung nur für den Zeitraum seit 

dem 17.9.2022 gilt. Für Urlaubstage während einer Quarantäne vor diesem Datum entscheiden 

Arbeitgeber bis auf weiteres selbst, ob sie die Urlaubstage wieder gutschreiben. 

24 Kein Unfallversicherungsschutz bei familiärer Hilfe 

Nach dem Sozialgesetzbuch sind auch Personen in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert, die wie 

Beschäftigte in einem Unternehmen (sog. Wie-Beschäftigung) tätig werden. Eine versicherte Wie-

Beschäftigung setzt deshalb voraus, dass hinsichtlich der Handlung die Merkmale einer abhängigen 

Beschäftigung anstatt der Merkmale einer unternehmerischen, selbstständigen Tätigkeit überwiegen und 

keine Sonderbeziehung besteht, die der wesentliche Grund für die Handlung war. 

Dem Thüringischen Landessozialgericht (LSG) lag zur Entscheidung der nachfolgende Sachverhalt vor: Ein 

Mann half seinem Bruder beim Aufbau eines Gerüstes auf dessen Grundstück. Im Zuge der 

Gerüstrückbauarbeiten verlor das Gerüst an Halt und der Bruder des Bauherrn sprang bzw. stürzte vom 

Gerüst und erlitt eine Fraktur am linken Fuß. Die Unfallversicherung lehnte die Anerkennung des Ereignisses 

als Arbeitsunfall ab. 

Das LSG entschied zugunsten der Versicherung, denn gegen das Vorliegen eines Versicherungsschutzes im 

Sinne einer Wie-Beschäftigung sprach, dass der Helfer als Bruder in einer Sonderbeziehung stand, die die 

Tätigkeit maßgeblich prägte. 

25 Sonderkündigungsrecht in einem Gewerberaummietvertrag 

Räumt der Vermieter dem Mieter in einem gewerblichen Mietvertrag ein Sonderkündigungsrecht bei 

Nichterreichen eines bestimmten Umsatzes in einem bestimmten Mietjahr ein, ohne dass insoweit 

Einschränkungen hinsichtlich des Grundes des Nichterreichens des Umsatzes verabredet sind, berechtigt 

dies den Mieter auch dann zur Kündigung, wenn er den Umsatz lediglich pandemiebedingt verfehlt, in den 

Vorjahren hingegen erzielt hat. 

Dem Vermieter steht dann hinsichtlich des Kündigungsrechts auch kein Recht auf Vertragsanpassung nach 

den Grundsätzen über die Störung der Geschäftsgrundlage zu, da er das Risiko einer pandemiebedingten 

Schließung des Mietlokals übernommen hat. 

Die Richter des Oberlandesgerichts Hamm legten in einem am 15.7.2022 entschiedenen Fall einen 

Mietvertrag so aus, dass es den Mietparteien gerade um den tatsächlich erzielten bzw. erwarteten und 

nicht um einen hypothetischen oder anhand in bestimmten Monaten erzielter Umsätze hochzurechnenden 

Umsatz ging. Darauf, aus welchen Gründen dieser tatsächlich erwirtschaftete Jahresumsatz der im Vertrag 

vereinbarten Marge nicht entsprechen sollte, sollte es hingegen nicht ankommen. Dies folgte schon 

daraus, dass selbst Gründe, die grundsätzlich in die Verantwortungssphäre und den Risikobereich des 

gewerbetreibenden Mieters fallen, von dem dann bestehenden Sonderkündigungsrecht nicht 

ausgenommen waren. 
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26 In eigener Sache 

…weisen wir daraufhin, dass die Kanzlei ab Donnerstag 22.12.2022 bis einschließlich Mittwoch 

04.01.2023 in den wohlverdienten Zipfelmützenurlaub geht. 

Und ich möchte an dieser Stelle Ihnen, meinen tollen Mandanten, und natürlich auch meinem Klasse-Team 

von ganzem Herz für das vergangene Jahr danken! Ich wünsche allen 

Fröhliche Weihnacht und einen Guten Rutsch ins Jahr 2023. Bis bald! 

 

 

Christine Hartwig StBin  
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